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Von der 
Bewerbung 

zum 
Arbeits-
vertrag

Informationen für Erzieherinnen 

und Erzieher in Ausbildung

Unser Service für GEW-Mitglieder
Wer Mitglied in der GEW ist, kann die umfassenden 
Beratungs- und Informationsmöglichkeiten nutzen, 
die wir in der Phase der Bewerbung und des Be-
rufseinstieges anbieten.
Das betrifft z.B. 
•	 Fragen zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren,
•	 Prüfung von Arbeitsverträgen,
•	 Auskünfte zum möglichen Gehalt,
•	 Informationen zu den Arbeitsbedingungen bei 

verschiedenen Arbeitgebern,
•	 Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaft 

und Elternzeit,
•	 Kontakt zu den GEW-Beschäftigtenvertretungen 

(z.B. Personal- und Betriebsräte).
Für Fachschüler/innen und Anerkennungspraktikanten 
/-innen beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag bei 
vollem Leitstungsumfang nur 4,00 Euro. Auf Wunsch 
wird der Beitrag kalenderjährlich zurückerstattet, so-
dass die Mitgliedschaft in der Ausbildungszeit faktisch 
sogar kostenfrei ist.

Einfach online anmelden unter www.gew-rlp.de.

Ansprechpartner/innen der GEW 
Rheinland-Pfalz:

Landesgeschäftsstelle
Neubrunnenstr. 8 * 55116 Mainz
Tel.: 06131 28988-0 * Fax: 06131 28988-80
gew@gew-rlp.de

Regionalbüro Nord in Koblenz

Bernd Huster
Tel.: 0261 1332880 * Fax: 0261 1332881
bernd.huster@gew-rlp.de

Regionalbüro Süd in Mainz

Peter Blase-Geiger
Tel.: 06131 28988-19 * ax: 06131 28988-80
peter.blase-geiger@gew-rlp.de

Wie kannst Du Dich verhalten, wenn der Arbeit-
geber trotzdem unzulässige Fragen stellt? Natür-
lich kannst Du die Antwort mit dem Hinweis auf 
die Unzulässigkeit der Frage verweigern. 

Damit steht aber häufig der Ausgang des Bewer-
bungsgespräches fest. Dem hat das Bundesar-
beitsgericht in verschiedenen Urteilen Rechnung 
getragen und den Bewerber/innen erlaubt, unzu-
lässige Fragen auch falsch zu beantworten.

Auch die Bewerber/-innen können  
Fragen stellen!
Ein Bewerbungsgespräch ist keine einseitige An-
gelegenheit, bei der nur der Arbeitgeber Fragen 
stellen kann. Du solltest dir ebenfalls überlegen, 
was für dich wichtig ist und dich nicht scheuen, 
danach zu fragen. Vor allem solltest du dich über 
die wichtigsten Arbeitsvertragsbedingungen in-
formieren. Gibt es einen Tarifvertrag? Welche 
Regelungen gibt es zum Einkommen, zur Arbeits-
zeit, zum Urlaubsanspruch? Du solltest nicht aus 
einem Bewerbungsgespräch gehen, ohne die für 
dich wichtigen Punkte geklärt zu haben!

Was kommt nach dem Auswahlgespräch?
Nach der Durchführung des Auswahlgespräches 
bekommst du natürlich irgendwann eine Zu- oder 
Absage. Entscheidet sich der Arbeitgeber für dich, 
erhältst du in der Regel einen schriftlich ausgefer-
tigten Arbeitsvertrag, in dem die wichtigsten Ver-
einbarungen zusammengefasst sind. Manchmal 
kommt es aber auch zu einem Arbeitsverhältnis, 
ohne dass du rechtzeitig einen schriftlichen Ar-
beitsvertrag bekommen hast. Keine Angst, denn 
auch in diesem Fall ist ein ordentliches Arbeits-
verhältnis zustande gekommen. Allenfalls be-
sondere Nebenabreden, wie beispielsweise eine 
besondere Lage der Arbeitszeit sollten schriftlich 
niedergelegt sein, um im Streitfall einen Rechts-
anspruch durchsetzen zu können.



Wie bewerbe ich mich?
In Stellenausschreibungen werden in der Regel An-
gaben über die erforderlichen Qualifikationen für 
die zu besetzende Stelle und manchmal auch über 
die gewünschten Bewerbungsunterlagen gemacht. 
Auf jeden Fall solltest du ein Bewerbungsschreiben, 
einen lückenlosen tabellarischen Lebenslauf, Kopien 
der Zeugnisse über die staatliche Anerkennung des 
geforderten Berufsabschlusses und anderer Ab-
schlüsse, Nachweise über weitere relevante Qua-
lifikationen und ggf. Berufstätigkeiten beilegen. Es 
ist ratsam, dass du in dem Bewerbungsanschreiben 
die wesentlichen Gründe für die Bewerbung und 
deine persönliche Motivation sowie für die Bewer-
bung sprechende Erfahrungen und Eigungen kurz 
darlegst. 

Worauf kommt es bei der Auswahl an? 
Welche Kriterien zählen?
Mit dem Bewerungsschreiben bekundest du Inte-
resse an einem Arbeitsplatz. Wenn dich der Träger 
für geeignet hält, wirst du zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen und ggf. wird unter mehreren 
Bewerber/innen eine Auswahl getroffen. Der Arbeit-
geber muss bei der Auswahl die Regelungen des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und des 
Sozialgesetzbuche IX (Schwerbehinderte) berück-
sichtigen und darf Bewerber/innen beispielsweise 
nicht wegen ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer 
Herkunft oder einer Behinderung benachteiligen.

Das Bewerbungsgespräch - was darf ge-
fragt werden und was nicht?
Die Auswahlgespräche werden bei den einzelnen 
Trägern sehr unterscheidlich durchgeführt: Von Ein-
zelgesprächen unter vier Augen bis hin zu Gruppen-
auswahlverfahren ist alles möglich. Manchmal neh-
men neben den für die Einstellung Verantwortlichen 
auch die betrieblichen Interessenvertretungen (z.B. 
Personalrat/Betriebsrat, Mitarbeitervertretung, 
Frauenvertretung, Schwerbehindertenvertretung) 
teil. Deren Aufgabe ist es, auf die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften zu achten und eine Gleich-
behandlung aller Bewerber/innen sicherzustellen. 
Bewerbungsgespräche finden nicht im rechtsfreien 
Raum statt. Der Arbeitgeber darf nicht beliebig nach 

allen möglichen Dingen fragen. Gerade hinsicht-
lich der erlaubten Fragestellungen innerhalb eines 
Bewerbungsgespräches bestehen viele Unsicher-
heiten.
Der Arbeitgeber darf nur solche Fragen stellen, an 
deren Beantwortung er ein berechtigtes Interesse 
hat. Ob ein Interesse berechtigt ist, entscheidet 
allerdings keineswegs der Arbeitgeber allein.

Zulässig sind u.a. Fragen, die sich beziehen 
auf
•	 die Gründe für die Bewerbung, einen even-

tuellen Berufswechsel und die derzeitige Tä-
tigkeit,

•	 das Vorliegen einer Schwerbehinderung (die 
Auswirkungen auf die auszuübende Tätigkeit 
hat),

•	 den schulischen und beruflichen Werdegang, 
Zeugnisse und Noten,

•	 Haltungen in Bezug auf die zukünftige Arbeit 
(z.B. Bild vom Kind).

Grundsätzliche unzulässig sind Fragen nach 
der Privatsphäre, insbesondere
•	 der familiären Situation (verheiratet, geschie-

den, Lebensgemeinschaft usw.)
•	 früheren Erkrankungen oder Therapien,
•	 einer Schwangerschaft oder einem zukünf-

tigen Kinderwunsch,
•	 einer beabsichtigten Elternzeit,
•	 Mitgliedschaft in Parteien, Gewerkschaften.
Ausnahmen von den oben genannten unzuläs-
sigen Fragen sind lediglich bei kirchlichen Trägern 
(familiäre Situation) und im Fall von Schwan-
gerschaften denkbar und zwar dann, wenn eine 
befristete Tätigkeit überhaupt nicht von einer 
schwangeren Beschäftigten ausgeübt werden 
darf. In diesen Fällen solltest du dich am besten 
vorher beraten lassen.1

Der Text wurde freundlicherweise von der GEW Berlin zur Verfügung 
gestellt und leicht auf die rheinland.pfälzischen Verhältnisse ange-
passt.

Deine Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher 
ist fast beendet und jetzt gilt es, eine Stelle zu fin-
den, die deinen Vorstellungen entspricht. Du hast 
Glück, denn dein Beruf ist zur Zeit sehr gefragt. 
Trotzdem ist es wichtig, sich auf Stellensuche und 
Bewerbung gut vorzubereiten, denn du möchtet ja 
auch einen Arbeitsplatz finden, bei dem die Bedin-
gungen für dich stimmen. Deshalb möchte die GEW 
Rheinland-Pfalz dir mit diesem Info einige wichtige 
Tipps geben.

Vor Bewerbungsbeginn
Bevor du deine Bewerbungen startest, solltest du 
zunächst einige Fragen für dich klären:
•	 In welchem Bereich möchtest du als Erzieherin 

oder Erzieher arbeiten?
•	 Möchtest du lieber im öffentlichen Dienst, bei 

einem kirchlichen oder bei einem anderen frei-
en Träger tätig sein?

•	 Würdest du es bevorzugen, in einer großen 
oder eher kleinen Einrichtung zu arbeiten?

•	 Welche Dinge sind dir in der Zusammenarbeit 
mit Kolleginnen und Kollegen wichtig?

•	 Ist eine Teilzeitbeschäftigung oder ein befri-
stetes Arbeitsverhältnis für dich ok?

Die Beantwortung dieser Fragen kann dir dabei hel-
fen deine Prioritäten zu erkennen.

Wo und wann kann ich mich bewerben?
Eine Bewerbung kann auf eine speziell ausgeschrie-
bene Stelle (Stellenmarkt in Medien) oder als In-
itiativbewerbung erfolgen. Bei ausgeschriebenen 
Stellen ist möglicherweise eine Frist, in der die Be-
werbungsunterlagen eingereicht werden müssen, 
zu beachten. Initiativbewerbungen können jeder-
zeit erfolgen. Es ist zu empfehlen, dich im Internet 
über den potentiellen Arbeitgeber (Träger) zu infor-
mieren. Dort kannst du unter Umständen wertvolle 
Hinweise über das Leitbild, die Konzeption oder die 
einzelnen Einrichtungen des Trägers bekommen. 
Manchmal finden sich auch auf den Internetseiten 
der Träger Stellenanzeigen. 


